
barkeit mit Art. 103 II GG.26 Weder das Bestimmtheitsgebot
aus Art. 103 II GG noch die Grundsätze der Gewaltenteilung
aus Art. 20 III GG oder die allgemeine Handlungsfreiheit aus
Art. 2 I GG seien durch die Norm verletzt.27 Das Tat-
bestandsmerkmal „eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu
erreichen“ sei einer verfassungskonformen Auslegung zu-
gänglich28, indem die Täter ihre eigenen Vorstellungen von
der höchstmöglichen Geschwindigkeit haben müssen, die im
Einklang mit den konkreten situativen Bedingungen stehen
müsse.29

Anschaulich erscheint in diesem Zusammenhang das Urteil
des LG Augsburg vom 27.12.2023.30 Der Angeklagte befuhr
im August 2022 mit einem knapp 560 PS starken Mercedes
GL63 AMG die Stuttgarter Straße. Die innerorts zulässige
Höchstgeschwindigkeit betrug 50 hm/h. Der Angeklagte be-
schleunigte auf deutlich mehr als 100 km/h. Der Mercedes
kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchbrach einen
Holzzaun und flog danach regelrecht über eine Böschung auf
den hinteren Teil eines Parkplatzes. Die Fahrt endete an
einem Einkaufswagenständer. Die 21-jährige Beifahrerin
starb an schweren Kopfverletzungen. Auch die anderen bei-
den Beifahrer, die auf der Rückbank saßen, erlitten Verlet-
zungen. Der Vorsitzende beurteilte die Raserei des Angeklag-
ten als „unverständliches und blödsinniges Verhalten“, sodass
die 1. Strafkammer den Angeklagten zu einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von fünf Jahren unter anderem wegen eines ver-

botenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge (§ 315d V
StGB) verurteilte.

Die Annahme der höchstmöglichen Geschwindigkeit knüpft
die 1. Strafkammer maßgeblich daran, dass der Angeklagte
den Mitfahrenden aus eigensüchtigen Motiven eine unter den
konkreten situativen Gegebenheiten maximal mögliche Be-
schleunigung demonstrieren wolle. Damit grenzt sich das
Imponieren der Mitfahrer auch eindeutig von einer bloßen
Geschwindigkeitsüberschreitung ab.

C. FAZIT

Die Prüfung des objektiven Tatbestandes sollte Examenskan-
didaten nicht vor allzu große Probleme stellen, da sich die
Tatbestandsmerkmale mit dem Grundwissen zu den Straßen-
verkehrsdelikten gut lösen lassen. Der Schwerpunkt wird sich
meist vielmehr im subjektiven Tatbestand befinden, mit der
Frage, ob der Täter die Absicht hatte, die höchstmögliche
Geschwindigkeit zu erreichen. Da der Wortlaut an dieser
Stelle nicht eindeutig ist, ist es – wie so oft – erforderlich, die
Anforderungen aus der Rechtsprechung zu kennen und sau-
ber umzusetzen.

26 BVerfG NJW 2022, 1160 Rn. 83 ff.
27 BVerfG NJW 2022, 1160 Rn. 87.
28 BVerfG NJW 2022, 1160 Rn. 110 ff.
29 BVerfG NJW 2022, 1160 Rn. 116, 119.
30 LG Augsburg BeckRS 2023, 38536.
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& SACHVERHALT

F und M sind 2019 eine Beziehung eingegangen. Beide leben zusammen in einer Wohnung.
Ihren Lebensunterhalt beziehen sie von Sozialleistungen. 2021 wird F schwanger, am 25.5.
2022 wird das gemeinsame Kind Mila gesund geboren; bei der Geburt wiegt Mila 3.050
Gramm. Im Juli 2022 verschlechtert sich die finanzielle Situation von F und M. Am 9.7.2022
begibt sich M zusammen mit F und Mila zum Geldautomaten, um Bargeld von seinem Konto
abzuheben. Es ist ein Sonntag und nur eine Kundin, die 78-jährige O, befindet sich im SB-
Bereich der X-Bank. O steht direkt vor dem Geldautomaten und gibt gerade die PIN-
Nummer ihrer Geldkarte und den Abhebebetrag von 200 EUR am Geldautomaten ein.
Während der Geldautomat die Karte prüft und das Bargeld bereitstellt, fängt Mila an zu
schreien. Davon wird die Babys liebende O auf Mila aufmerksam und abgelenkt. F verwickelt
O daraufhin in ein Gespräch. M nähert sich unauffällig dem Ausgabebereich des Geldauto-
maten; F wirft ihm ein zustimmendes Nicken zu. In dem Augenblick, als der Geldautomat
die 200 EUR in Form von vier 50-Euronoten bereitstellt, greift M das Geld und nimmt es an
sich, um es gemeinsam für sich und F zu verwenden. Beide verlassen zügig mit Mila die
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Bankfiliale. O ist völlig überrascht und mit der Situation überfordert. F und M verwenden
hocherfreut die 200 EUR – wie beabsichtigt – anschließend für sich.

F und M sind begeistert, wie einfach es war, an Bargeld zu gelangen, und wollen es noch am
selben Tag erneut versuchen. Dazu begeben sie sich vor eine Filiale der Y-Bank und ver-
einbaren, dass sie warten, bis ein augenscheinlich älterer Bankkunde oder eine ältere Bank-
kundin kommt. F soll sodann mit „Unterstützung“ von Mila den Kunden oder die Kundin
ablenken, sodass M – wie zuvor bei O – das Bargeld an sich nehmen kann. Es erscheint der
85-jährige P mit seinem Rollator. P begibt sich – wie erwartet – zum Geldautomaten, gibt die
PIN-Nummer seiner Geldkarte und den gewünschten Auszahlungsbetrag von 300 EUR ein.
F bringt Mila zum Schreien und spricht wie geplant P an, damit M das Bargeld entnehmen
kann. P wird allerdings sofort misstrauisch, nervös und versucht – letztlich erfolglos –, den
Auszahlungsvorgang abzubrechen, indem er die rote „Abbruch-Taste“ drückt. Zusätzlich
stellt er sich noch dichter vor den Geldautomaten, um mit seinem Körper das Ausgabefach
abzusichern. M kommt nicht mehr an das Geldausgabefach. F und M gucken sich an, F
schüttelt mit dem Kopf und verlässt mit Mila die Bank. M hört in dem Augenblick, dass der
Geldautomat rattert. Durch den Automaten werden Geldscheine in Form von einer 100-
Euronote und vier 50-Euronoten für P bereitgestellt. M entschließt sich nun, den Plan alleine
umzusetzen. Als P im Begriff ist, die Geldscheine aus dem Ausgabefach zu nehmen, schubst
M ihn zur Seite. M nimmt die 300 EUR an sich, steckt sie in seine Hosentasche und rennt aus
der Bank. Als F später das Geld sieht, freut sie sich. Gemeinsam geben sie – wie geplant – das
Geld für sich aus.

Ihren Alltag richten F und M in der Folgezeit nicht nach Milas Bedürfnissen aus, sondern nur
nach ihren eigenen Interessen. Unter anderem machen sie Ausflüge, Wanderungen und
Fernreisen. Bis zur kinderärztlichen Untersuchung im Alter von sechs Monaten ist die
Entwicklung von Mila unauffällig. Danach wird Mila leicht untergewichtig, worauf die
Kinderärztin hinweist. Sie klärt F und M über die erforderliche Ernährung von Mila auf und
vereinbart einen Kontrolltermin mit F und M für Mila. Den Termin nehmen sie aber nicht
wahr, sondern gehen ihren Hobbys nach. Mila wird weiter vernachlässigt, vor allem hinsicht-
lich ihrer Ernährung. Das Gewicht von Mila nimmt stetig ab. M und F bemerken den Verfall
von Mila. Sie verhindern, dass andere Personen, wie beispielsweise die Großeltern, Mila
sehen. M und F machen weiterhin zusammen Reisen und Ausflüge, sparen indes an der
Babynahrung. Mila erhält nur wenige Löffel von der Babynahrung; der Inhalt der Gläser
verschimmelt anschließend. Auch die Körperhygiene von Mila wird desolat. Ende Mai 2023
befindet Mila sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, was M und F auch bewusst ist. Mila
ist somnolent („krankhaft schläfrig“) und kann keine Nahrung mehr aufnehmen. Am 30.5.
2023 hört F Mila röchelnd aus dem Kinderzimmer, hat aber Angst, selbst nachzusehen. M
geht daher ins Kinderzimmer und findet Mila reglos im Babybett. Mila wiegt im Alter von
nunmehr einem Jahr lediglich 4.000 Gramm, ist apathisch und klinisch tot. M kommt panisch
zurück in das Wohnzimmer zu F und teilt ihr mit, dass Mila sich nicht mehr bewegt und
wahrscheinlich tot ist. M und F sind entsetzt und F verständigt in Absprache mit M den
Rettungsdienst. Der herbeigerufene Notarzt reanimiert Mila und lässt sie in die Kinderklinik
der Charité bringen. Dort wird unter anderem ein auf Mangelernährung zurückzuführender
„Hungerdarm“ festgestellt. Mila überlebt, ist aber in der weiteren Entwicklung stark beein-
trächtigt.

Bearbeitervermerk: Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB strafbar gemacht? Etwa erforderli-
che Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

TATKOMPLEX 1: „ERSTER BANKBESUCH“

STRAFBARKEIT VON F UND M

Hinweis: Die Bildung chronologischer Tatkomplexe sollte kein Problem darstellen. Eine gemeinschaftli-
che Prüfung der Strafbarkeit von F und M ist im ersten Handlungsabschnitt naheliegend, da Fragen der
Täterschaft hier offensichtlich nicht im Vordergrund stehen. Ebenso ist aber denkbar, mit dem tatnähe-
ren M zu beginnen und danach die Strafbarkeit der F zu prüfen.

A. §§ 242 I, 25 II STGB

F und M könnten sich wegen eines gemeinschaftlichen Diebstahls gem. §§ 242 I, 25 II StGB
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